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Wichtige Hinweise! 

Staatliche Prüfung zum Psychologischen Psychotherapeuten 

Die Meldefrist für den Antrag auf Zulassung zur staatlichen Prüfung als 

Psychologische/-r Psychotherapeut/-in gem. § 7 der Ausbildungs- und 

Prüfungsverordnung für Psychologische Psychotherapeuten (PsychTh-APrV) ist der:  

10. Januar (für die Anmeldung zur Frühjahrsprüfung) 

10. Juni (für die Anmeldung zur Herbstprüfung) 

Der Antrag muss spätestens bis zum 10. Januar (Frühjahrsprüfung) und 10. Juni 

(Herbstprüfung) beim Landesprüfungsamt eingegangen sein (Ausschlussfrist). Das 

bedeutet, dass der Antrag zu dem genannten Termin dem Landesprüfungsamt 

vorliegen muss. Es reicht also z. B. nicht aus, wenn der Antrag erst am 10. Januar/10. 

Juni zur Post gegeben wird. Die Durchführung der Prüfung erfordert besonders 

umfangreiche organisatorische Vorbereitungen. Das Landesprüfungsamt wäre Ihnen 

daher dankbar, wenn Sie Ihren Antrag möglichst frühzeitig stellen würden, auch wenn 

Sie noch nicht im Besitz aller für die Zulassung erforderlichen Unterlagen sein sollten. 

Für Nachreichungen besteht die Möglichkeit, diese bis zum 5. Februar (Frühjahrsprü-

fung) oder 5. Juli (Herbstprüfung) eines jeden Jahres beim Landesprüfungsamt 

einzureichen. Bitte verwenden Sie für Ihre Nachreichungen das Deckblatt (S. 3). 

Bitte achten Sie selbstständig auf die fristgerechte Vervollständigung Ihrer 

Unterlagen. Es erfolgt keine Erinnerung durch das Landesprüfungsamt! 

Bei der Einreichung des Antrages ist auf aufwendiges Verpackungsmaterial zu 

verzichten. Die Unterlagen sollten keinesfalls in Plastikhüllen verpackt, gebunden und 

geheftet werden. 

Für die Übersendung Ihrer Unterlagen per Post verwenden Sie bitte die folgende 

Postanschrift: 

Bezirksregierung Düsseldorf 

Landesprüfungsamt für Medizin, Psychotherapie und Pharmazie 

Postfach 30 08 65 

40408 Düsseldorf 
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Es wird empfohlen, die einzureichenden Unterlagen per Einschreiben zu versenden. 

Ihre Unterlagen können auch an der Pforte des Dienstgebäudes abgegeben werden 

(nur Antragsannahme - keine Beratung!): 

Bezirksregierung Düsseldorf 

Dezernat 24 – LPA 

Am Bonneshof 35 

40474 Düsseldorf 

 

Antragstellung 

Bitte füllen Sie den 3-seitigen Antrag vollständig aus! Der Antrag 

ist nur formgerecht, wenn er ausgedruckt und eigenhändig 

unterschrieben per Post eingereicht oder persönlich bei der o. g. 

Dienststelle abgegeben wird. 

Eingangsbestätigung 

Sie erhalten automatisch über Ihre angegebene E-Mail-Adresse eine 

Eingangsbestätigung zu Ihrem Antrag, wenn dieser registriert ist. Darum wird in Ihrem 

eigenen Interesse um eine gut leserliche Angabe der E-Mail-Adresse gebeten. 

Hinweise zu den einzureichenden Unterlagen 

Die notwendigen Unterlagen müssen in amtlich beglaubigter Kopie beigefügt werden. 

Die Dokumente verbleiben in Ihrer Prüfungsakte und können nicht zurückgegeben 

werden. Bei ausländischen Urkunden wird zusätzlich eine beglaubigte Übersetzung 

benötigt. 

Hinweise zu Nachteilsausgleichen 

Der Antrag auf Nachteilsausgleich muss zusammen mit dem Antrag auf Zulassung zur 

staatlichen Prüfung spätestens bis zum 10.01. bzw. 10.06. beim Landesprüfungsamt 

gestellt werden. Verspätet gestellte Anträge auf Nachteilsausgleich können 

grundsätzlich nicht mehr berücksichtigt werden! 

FAQ 

Bitte beachten Sie außerdem auch die FAQ zur Antragsstellung auf 

Prüfungszulassung auf der Webseite des Landesprüfungsamtes.  

Unterschrift 
nicht vergessen! 
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An die 

Bezirksregierung Düsseldorf 

LPA – Psychotherapie BO1041 

Postfach 300865 

40408 Düsseldorf 

 

Nachreichpaket 

 

Nachreichungen für den Antrag auf 

Zulassung zur Staatlichen Prüfung zum 

Psychologischen Psychotherapeuten 

 

Name, Vorname: ____________________________________________________ 

Aktenzeichen: ____________________________________________________ 

Geburtsdatum: ____________________________________________________ 

Telefon:  ____________________________________________________ 

E-Mail:  ____________________________________________________ 

Ggf. Anmerkungen: ____________________________________________________ 

   ____________________________________________________ 

   ____________________________________________________ 

   ____________________________________________________ 
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Wichtige Hinweise für den Fall eines Prüfungsrücktritts bzw. Säumnisgesuchs 

 

Im Falle eines Rücktritts von der Prüfung bzw. bei Versäumnis oder Abbruch der 

Prüfung müssen Sie das Landesprüfungsamt unverzüglich benachrichtigen und 

zugleich unverzüglich die Gründe hierfür mitteilen. Vorzugsweise, zur Wahrung des 

Unverzüglichkeitserfordernisses, per E-Mail vorab (dez24-lpa-

psychotherapie@brd.nrw.de) und sodann in schriftlicher Form. 

Im Falle einer Erkrankung ist dem Landesprüfungsamt unverzüglich und ohne weitere 

Aufforderung durch das Landesprüfungsamt eine fachärztliche Bescheinigung zum 

Nachweis der vorgetragenen Erkrankung einzureichen. 

Aus dem Attest muss sich nachvollziehbar ergeben, welche gesundheitlichen 

Beeinträchtigungen die Teilnahme an der Prüfung verhindern und woraus diese 

resultieren. Es muss ferner erkennbar sein, auf welcher Grundlage die attestierende 

Ärztin oder der attestierende Arzt zu der Einschätzung gelangt ist.  

Im eigenen Interesse sollten Sie sich deshalb um einen sofortigen Termin bei einer 

Fachärztin oder einem Facharzt bemühen. Falls die Fachärztin oder der Facharzt die 

von Ihnen dargelegte Erkrankung nicht oder nicht mehr bestätigen kann, müsste dies 

zu Ihren Lasten gewertet werden.  

Die Vorlage der fachärztlichen Bescheinigung ist jedoch unabhängig von der 

unverzüglichen Rücktritts- bzw. Säumniserklärung bzw. der unverzüglichen Darlegung 

Ihrer Rücktritts- bzw. Säumnisgründe als solcher (s. o.) vorzulegen und kann somit 

notfalls, z. B. bei Verzögerung bei der schriftlichen Ausfertigung des fachärztlichen 

Attestes, dem Landesprüfungsamt noch nachgereicht werden. Das bedeutet aber 

auch, dass Sie in diesem Falle mit Ihrer Rücktritts-/Säumniserklärung bzw. mit der 

Darlegung Ihrer Rücktritts-/Säumnisgründe gegenüber dem Landesprüfungsamt nicht 

bis zum Vorliegen bzw. bis zur Aushändigung/Übersendung des Attestes warten 

dürfen. 

Bei stationärer Behandlung im Zeitpunkt der Prüfung ist unverzüglich eine 

Bescheinigung des entsprechenden Krankenhauses vorzulegen, aus der sich der 

genaue Grund sowie der entsprechende Zeitraum des Krankenhausaufenthaltes 

ergeben. Das Landesprüfungsamt kann in diesem Ausnahmefall von der zusätzlichen 

Vorlage eines weiteren Attestes im Einzelfall absehen. Hierzu ist jedoch eine 

mailto:dez24-lpa-psychotherapie@brd.nrw.de
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unverzügliche Klärung Ihrerseits mit dem Landesprüfungsamt per E-Mail (dez24-lpa-

psychotherapie@brd.nrw.de) erforderlich. 

Das Landesprüfungsamt kann darüber hinaus ggf. weitere geeignete Nachweise 

verlangen und hierfür entsprechende Vorlagefristen setzen. 

Nach entsprechender Prüfung und Auswertung der vorgelegten Bescheinigungen 

bzw. sonstigen Nachweise entscheidet sodann das Landesprüfungsamt abschließend 

durch schriftlichen Bescheid über Ihren Antrag auf Rücktritts- bzw. 

Säumnisgenehmigung. 

Zur zeitnahen unmittelbaren Rücktritts- bzw. Säumniserklärung nebst den oben 

dargestellten notwendigen Angaben steht Ihnen insbesondere am jeweiligen 

Prüfungstag das Funktionspostfach dez24-lpa-psychotherapie@brd.nrw.de zur 

Verfügung. 

 

mailto:dez24-lpa-psychotherapie@brd.nrw.de
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Antrag auf Zulassung zur staatlichen Prüfung als 
Psychologische/-r Psychotherapeut/-in 

(schriftlicher und mündlicher Teil) 
 
 
Postanschrift:  
Bezirksregierung Düsseldorf 
- Landesprüfungsamt für Medizin, Psychotherapie und Pharmazie - 
Postfach 30 08 65 
 40408 Düsseldorf 
 
Dienstgebäude: 
Am Bonneshof 35 
40474 Düsseldorf 
 
Ich beantrage hiermit die Zulassung zur staatlichen Prüfung als Psychologische/-r Psychotherapeut/-in 
gemäß § 7 der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Psychologische Psychotherapeuten 
(PsychTh-APrV) im Vertiefungsgebiet: 
 
 Verhaltenstherapie  Psychoanalytisch begründete Verfahren:
    tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie 
  und analytische Psychotherapie 
 Systemische Therapie   tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie 
  analytische Psychotherapie 
 
 
Ausbildungsinstitut: _______________________________________________________________ 
  
 
Prüfungsphase:   Frühjahr 20______      Herbst 20______ 
 

Frist für die Antragsstellung bis spätestens: 
10. Januar (Frühjahrsprüfung) bzw.  10. Juni (Herbstprüfung) 

 
Frist für Nachreichungen: 

5. Februar (Frühjahrsprüfung) bzw.  5. Juli (Herbstprüfung) 
 
   Erstanmeldung     Wiederholung, letzte Prüfung:  

 Frühjahr /  Herbst    20______ 
         nur schriftlich    nur mündlich 
 
 

   Rücktritt, letzte Anmeldung:  
 Frühjahr /  Herbst    20______ 

 
 

   erneute Anmeldung, zuvor keine Zulassung, letzte Anmeldung: ________________________ 
 
 
__________________________________________ 
(Name, Vorname(n)) 
 
__________________________________________ 
(ggf. Geburtsname) 
 
_________________    _______________________ 
(Geburtsdatum)   (Geburtsort) 
 
______________________________________             _____________________________________ 
(Straße, Nr.)      (Telefonnummer) 
 
______________________________________             _____________________________________ 
(PLZ, Wohnort)      (E-Mail) 
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Seite 2 zum Antrag von:  ______________________________________________ 
       (Name, Vorname) 

Bitte nachfolgende Angaben vollständig und deutlich lesbar ausfüllen: 
 
Ausbildungsstätte: 
 

______________________________________________________________ 
 
        Erstprüfung             Erste Wiederholungsprüfung             Zweite Wiederholungsprüfung 

 
Familienname (Schreibweise lt. Geburtsurkunde- bzw. Heiratsurkunde, aber ohne Namenszusätze, siehe nächstes Feld) 

                               

Namenszusätze (Adelsprädikate) 

          

Geburtsname (falls abweichend vom Familiennamen) 

                               

Vorname(n) (Schreibweise lt. Geburtsurkunde) 

                               

Geburtsdatum (z.B. 03.05.89)                         

   Tag     Monat    Jahr                     Geschlecht (w/m/d)       Staatsangehörigkeit  

      
 

 
 

                
 

Geburtsort (Schreibweise lt. Geburtsurkunde) 

                               

 
Anschrift, an welche die Prüfungsmitteilungen versandt werden sollen:  

Straße, Hausnummer 

                               

Postleitzahl                 Ort 

     
 

                          
 

 
                abgeschlossen im Jahr          Note, z.B. 2,70 

Studium     
 

   
 

 

an der Hochschule/Universität (nur Kurzbezeichnung und Ort eintragen): 

                               

      

Beginn der PP-Ausbildung      Ausbildung in   
Monat      Jahr         Vollzeit        Teilzeit         

  
 

     
 

 

 
Vertiefte Ausbildung in:  
 

       Psychoanalytisch begründeten Verfahren:              Verhaltenstherapie             Systemische Therapie 
        (siehe Erläuterung unter *1) 

 
tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie 
und analytische Psychotherapie 
 
tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie 
 
analytische Psychotherapie 
 
 
 

*1)  Psychoanalytisch begründete Verfahren              
 Als psychoanalytisch begründete Behandlungsverfahren gelten:  
 Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie, Analytische Psychotherapie  
 (Psychotherapie-Richtlinien in der Fassung vom 23. Oktober 1998)           
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Seite 3 zum Antrag von:  ______________________________________________ 
       (Name, Vorname) 

Diesem Antrag füge ich folgende Unterlagen bei: 
Anmerkung: Kopien sind amtlich beglaubigt vorzulegen. Bei ausländischen Urkunden ist zusätzlich 
eine Übersetzung von einem/r in der Bundesrepublik Deutschland gerichtlich beeidigten Übersetzer/in 
vorzulegen, aus der hervorgeht, dass diesem/r das Original der Urkunde vorlag. 
 

 1. Geburtsurkunde oder ein Auszug aus dem Familienbuch der Eltern  
 ggf. jede weitere Urkunde, die eine Namensänderung zur Folge hat 
 z. B. Heiratsurkunde (amtlich beglaubigte Kopie) 
 

 2. Nachweis über eine abgeschlossene Ausbildung im Studiengang 
     (jeweils in amtlich beglaubigter Kopie) 

  Psychologie, die das Fach Klinische Psychologie einschließt:  
  nachzuweisen durch Diplom-Urkunde und Diplomprüfungszeugnis oder 

Bachelorurkunde & -zeugnis inkl. Transcript sowie Masterurkunde & -zeugnis inkl. 
Transcript; Diploma Supplement soweit zur Hand 

 
oder 

  
   eine Bescheinigung über eine gleichwertige Ausbildung nach § 5 Abs. 2 Nr. 1 b) oder c) 

Psychotherapeutengesetz (Psychologie): 
    Abschluss-Urkunden und Abschluss-Zeugnisse 
    bzw. Bescheinigung über einen gleichwertigen Abschluss des Landesprüfungsamtes 
 

 3. Bescheinigung über die regelmäßige und erfolgreiche Teilnahme an den  
    Ausbildungsveranstaltungen nach § 1 Abs. 3 und 4 PsychTh-APrV (Muster nach 
    Anlage 2 der APrV) im Original 

 

 sowie 
   

  ggf. Anrechnungsbescheinigungen des Landesprüfungsamtes 
 

 4. ggf. Bescheide über die Anrechnung abgeschlossener Ausbildungen nach 
 § 5 Abs. 3 PsychThG 
 

 5. Zwei Falldarstellungen nach § 4 Abs. 6 i. V. m. § 7 Abs. 2 Nr. 4 PsychTh-APrV, mit 
  den jeweiligen Originalbescheinigungen des Ausbildungsinstitutes über die 
  Annahme als Prüfungsfall. 
 

 6. einfache Kopie des Ausbildungsvertrages 

 

Informationen zum Datenschutz und Kenntnisnahme 

 

Bestätigung Ihrer Kenntnisnahme 

 

Ich nehme zur Kenntnis, dass meine personenbezogenen Daten zur Bearbeitung des Antrags 
und Durchführung der Staatsprüfung erforderlich sind und hierfür verarbeitet1 werden. Ich 
bestätige, dass ich die beigefügten Datenschutzbestimmungen erhalten und zur Kenntnis 
genommen habe.  

 

 

__________________________________________________ ____________________________ 
  (Ort)  (Datum)  (Eigenhändige Unterschrift) 
         (Name, Vorname) 

 

1 Art. 4 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) - Begriffsbestimmung 
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Datenschutzbestimmungen 

Der Umgang mit Ihren Daten und Ihre Rechte. 

Das Landesprüfungsamt für Medizin, Psychotherapie und Pharmazie des Landes 

Nordrhein-Westfalen (LPA NRW) als Teil der Bezirksregierung Düsseldorf unterliegt als 

öffentliche Stelle den Bestimmungen des Datenschutzgesetzes für Nordrhein-Westfalen. 

Es ist sichergestellt, dass die Vorschriften auch von durch das LPA NRW 

berechtigterweise beauftragten Dritten beachtet werden. Die vertrauliche Behandlung 

Ihrer persönlichen Daten hat für das LPA NRW höchste Priorität. 

Sie beantragen die Zulassung zur staatlichen Prüfung. Im Folgenden informieren wir Sie 

darüber, welche personenbezogenen Daten wir aufgrund dessen erheben und inwiefern 

wir diese Daten verarbeiten. Außerdem informieren wir Sie über Ihre Rechte in 

Datenschutzfragen und an wen Sie sich diesbezüglich wenden können.  

 

1. Verantwortliche Stelle, Datenschutzbeauftragte/-r und Aufsichtsbehörde 

Verantwortliche Stelle: 

Bezirksregierung Düsseldorf 

Cecilienallee 2 

40474 Düsseldorf 

Telefon: 0211 475 - 0 

E-Mail: Poststelle@brd.nrw.de 

 

Datenschutzbeauftragte/r 

der Bezirksregierung Düsseldorf 

Cecilienallee 2 

40474 Düsseldorf 

Telefon: 0211 475 - 2220 

E-Mail: Datenschutz@brd.nrw.de 

 

mailto:Datenschutz@brd.nrw.de
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Aufsichtsbehörde: 

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit des Landes Nordrhein-

Westfalen 

Kavalleriestr. 2-4 

40213 Düsseldorf 

Telefon: 0211 - 38424 - 0 

E-Mail: Poststelle@ldi.nrw.de 

 

2. Erhebungsgrundlage und Zweck der Verarbeitung persönlicher Daten  

Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt im Einklang mit den 

Bestimmungen der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und des 

Datenschutzgesetzes NRW (DSG NRW). Die Datenerhebung und -verarbeitung erfolgt 

nach Art. 6 Abs.1 lit. e DSGVO i. V. m. den staatsprüfungsrechtlichen Vorschriften der 

Approbationsordnungen für Ärzte (§§ 8-33 ÄApprO), Apotheker (§§ 5-19 AAppO), 

Zahnärztinnen und Zahnärzte (§§ 17-82 ZApprO) und §§ 3, 9 DSG NRW.  

Die Verarbeitung Ihrer erhobenen personenbezogenen Daten erfolgt zum Zwecke der 

Durchführung der jeweiligen staatlichen Prüfung. 

Das LPA NRW verarbeitet personenbezogene Daten i. S. d. Art. 4 Nr. 1 DSGVO, die sie 

im Rahmen der ihr übertragenen Verwaltungsaufgabenerfüllung von Ihnen erhält. Zudem 

verarbeitet sie – soweit für die Durchführung der staatlichen Prüfungen erforderlich – 

personenbezogene Daten, die sie von weiteren studiums- und prüfungsbegleitenden 

Beteiligten zulässigerweise (z. B. Universitäten, Institut für medizinische und 

pharmazeutische Prüfungsfragen (IMPP), andere Landesprüfungsämter) erhalten hat.  

 

3. Kategorien personenbezogener Daten  

Relevante personenbezogene Daten sind z. B. Personalien (Name, Adresse und andere 

Kontaktdaten, Geburtsdatum, Geburtsort und Staatsangehörigkeit), sowie 

Legitimationsdaten (z. B. Ausweisdaten). Darüber hinaus werden für die Bearbeitung 

Ihres Prüfungsverfahrens erforderliche Informationen, insbesondere die Prüfungsart und 

das Stadium des Prüfungsverfahrens, Prüfungsergebnisse sowie weitere Examensdaten 

(z. B. Prüfungsprotokolle), verarbeitet. 

mailto:Poststelle@ldi.nrw.de
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4. Empfänger/-in und Weitergabe personenbezogener Daten 

Ihre persönlichen Daten werden vom LPA NRW im notwendigen Umfang an weitere 

studiums- und prüfungsbegleitende Beteiligte (z. B. das IMPP bzw. die Universität, an der 

Sie immatrikuliert sind, Landesprüfungsämter der Bundesländer) weitergeleitet, soweit 

sie diese im Rahmen der Durchführung der staatlichen Prüfungen benötigen, vgl. §§ 14, 

15, 21 Abs. 2 ÄApprO, §§ 10, 11, 16 AAppO, §§ 18, 41, 57, 73, 78 Abs. 5, 80 ZApprO, 

Staatsvertrag über die Errichtung und Finanzierung des IMPP.  

Auch von hier aus eingesetzte Auftragsverarbeiterinnen und Auftragsverarbeiter (Art. 28 

DSGVO) können zu diesen genannten Zwecken Daten erhalten. Dies ist der 

Landesbetrieb für Information und Technik (IT.NRW), durch den die technische 

Betreuung der eingesetzten IT-Fachanwendung „SAP“ erfolgt. Daneben können 

Empfängerinnen und Empfänger Ihrer Daten – je nach Aufgabenbereich und Grund der 

Datenerhebung – auch andere Behörden im Rahmen ihrer gesetzlichen Aufgabe in Form 

der gültigen Rechtsgrundlagen sein. So zum Beispiel aufgrund vorheriger 

Kontaktaufnahme Ihrerseits mit dem Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des 

Landes Nordrhein-Westfalen (MAGS) in Bezug auf eine Petition oder einer 

Korrespondenz mit entsprechenden Amtsärzten bzw. Amtsärztinnen auf Grundlage der 

jeweiligen Prüfungsordnung.  

Die Daten dürfen nur zu dem Zweck verarbeitet werden, für den sie ursprünglich erhoben 

wurden, so dass auch eine Weitergabe an zuständige Stellen nur im Rahmen dieser 

Zweckbestimmung erfolgt. Sofern eine Zweckänderung vorliegt und die Weitergabe der 

Daten durch gesetzliche Vorgabe gleichwohl vorgesehen ist, erhalten Sie hierüber 

Information, es sei denn, eine Information ist gesetzlich nicht vorgesehen. 

 

5. Dauer der Speicherung 

Ihre personenbezogenen Daten werden entsprechend der gesetzlich vorgegebenen 

Dauer gem. § 9 Abs.1 Aktenordnung für den Geschäftsbereich des Ministeriums für 

Inneres und Kommunales des Landes NRW (AktO) i. V. m. Anlage zum zugehörigen 

Runderlass des MIK vom 25.07.2016 in der oben genannten IT-Fachanwendung sowie 

in Form der Verwaltungsakte aufbewahrt. 

Diese Aufbewahrungsbestimmung legt die allgemeinverbindlichen Aufbewahrungsfristen 

für Akten und sonstiges Schriftgut fest, soweit nicht nach Rechts- oder 
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Verwaltungsvorschriften spezielle Aufbewahrungsfristen oder nach § 9 Absatz 1 und 2 

Aufbewahrungsfristen im Einzelfall festgelegt werden. Gem. des Erlasses vom 09. Juli 

1998 des MAGS gelten spezielle Aufbewahrungsfristen für Prüfungs-und 

Approbationsakten, welche sich grundsätzlich auf 30 Jahre belaufen.  

Nach Ablauf der Aufbewahrungspflicht werden diese dem Landesarchiv gem. § 4 des 

Archivgesetzes NRW zur Archivierung angeboten. Eine Löschung der Daten findet nicht 

statt, wenn der Vorgang nach dem Archivgesetz Nordrhein-Westfalen 

archivierungswürdig ist. In diesem Falle bleiben die Daten dauerhaft gespeichert. Im Falle 

der Nichtübernahme werden die Daten gelöscht. 

 

6. Datenschutzrechte 

Jede betroffene Person hat: 

 das Recht auf Auskunft nach Art. 15 DSGVO 

Eine durch die Erhebung personenbezogener Daten betroffene Person hat das Recht, 

von der verantwortlichen Stelle eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob sie betreffende 

personenbezogene Daten verarbeitet werden; ist dies der Fall, so hat sie ein Recht auf 

Auskunft über diese personenbezogenen Daten und auf die in Art. 15 DSGVO im 

einzelnen aufgeführten Informationen. 

 das Recht auf Berichtigung nach Art. 16 DSGVO 

Die betroffene Person hat das Recht, von der verantwortlichen Stelle unverzüglich die 

Berichtigung sie betreffender unrichtiger personenbezogener Daten und ggf. die 

Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten zu verlangen. 

 das Recht auf Löschung nach Art. 17 DSGVO 

Die betroffene Person hat das Recht, von der verantwortlichen Stelle zu verlangen, dass 

sie betreffende personenbezogene Daten unverzüglich gelöscht werden, sofern einer der 

in Art. 17 DSGVO im einzelnen aufgeführten Gründe zutrifft. Dies hängt unter anderem 

davon ab, ob die persönlichen Daten der betroffenen Person zur Erfüllung der 

gesetzlichen Aufgabe benötigt werden. 

 das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 18 DSGVO  

Die betroffene Person hat das Recht, von der verantwortlichen Stelle die Einschränkung 

der Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der in Art. 18 DSGVO aufgeführten 
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Voraussetzungen gegeben ist, z. B. wenn die betroffene Person Widerspruch gegen die 

Verarbeitung eingelegt hat, für die Dauer der Prüfung durch die verantwortliche Stelle. 

 das Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung nach Art. 21 DSGVO 

Die betroffene Person hat das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen 

Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung sie betreffender personenbezogener 

Daten Widerspruch einzulegen. Die verantwortliche Stelle verarbeitet die 

personenbezogenen Daten dann nicht mehr, es sei denn, sie kann zwingende 

schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die die Interessen, Rechte und 

Freiheiten der betroffenen Person überwiegen, oder die Verarbeitung dient der 

Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

Ein einfacher, nicht nachvollziehbar begründeter Hinweis, der Weiterleitung der 

personenbezogenen Daten werden widersprochen, reicht nicht aus, um eine 

erforderliche Interessenabwägung vornehmen zu können und personenbezogene Daten 

ggf. nicht weiterzuleiten. 

Daneben besteht  

 das Recht auf Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde (Art. 77 DSGVO) 

Jede betroffene Person hat unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen 

oder gerichtlichen Rechtsbehelfs das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, 

wenn die betroffene Person der Ansicht ist, dass die Verarbeitung der sie betreffenden 

personenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt. Die betroffene Person kann 

dieses Recht bei einer Aufsichtsbehörde in dem Mitgliedstaat ihres Aufenthaltsorts, ihres 

Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes geltend machen. 

 

Einschränkungen der Betroffenenrechte nach der DSGVO können sich je nach 

Sachverhalt insbesondere aus §§ 11 bis 14 DSG NRW ergeben. 

Stand: 

06.10.2025 
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